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Projektentwickler kämpfen
mit dem Zinsanstieg, Geldge-
ber sind zurückhaltend. Das
macht die Refinanzierung
schwierig und die Unsicher-
heit groß. Die Titelgeschichte
des Magazin analysiert die
Lage und ihre Folgen. Ein In-
terview malt Szenarien, die
für viele unschön sein wer-
den: Zahlreiche Vorhaben
werden mehr Geld brauchen
und häufig wird ein Verkauf
der letzte Ausweg sein. Mez-
zaninefinanzierer erfüllt das
mit Hoffnung, Crowdinvest-
ments setzt das unter Stress.
Im Fahrwasser der steigen-
den Zinsen erleben die Bau-
sparkassen dagegen eine Art
Wiedergeburt.

Ergänzend finden Sie im
Magazin einen Blick auf den
Zustand der Digitalisierung in
den Banken, der eher mäßig
ist, und ein Update in Sachen
Geldwäschebekämpfung, bei
der es immer noch eher lang-
sam voran geht. Unser Markt-
überblick mit insgesamt 55
Finanzierern liefert erneut
Details, wer Geld für was und
zu welchen Bedingungen
bereitstellt.
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Rechtsanwältin Sabrina
Greubel von Hogan

Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Gewerbemieter müssen auf sie
zukommende Nebenkosten grob abschätzen
können. Eine Klausel, die ihnen Ausgaben
für Hinweis- und Werbebeschilderung
außerhalb des Gebäudes auferlegt, ist
ohne räumliche Begrenzung unwirksam.

KG Berlin, Urteil vom 1. Dezember 2022,
Az. 8 U 50/21

Kosten für Werbeschilder
räumlich eingrenzen

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Die Beklagte hatte der Klägerin Räume im
Einkaufszentrum „Mall of Berlin“ zum
Betrieb eines Einzelhandelsfachgeschäfts
vermietet. In demMietvertrag war formu-
larvertraglich in Form von allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) des Ver-
mieters unter anderem die Umlage von
Kosten für das Aufstellen, die Unterhal-
tung und den Ersatz vonWerbe- und Hin-

weisbeschilderungen auch außerhalb des
Gebäudes auf die Mieterin vereinbart. Sie
macht als Klägerinnununter Berufung auf
die Unwirksamkeit der Klausel Rückzah-
lungsansprüche für aus ihrer Sicht über-
zahlteNebenkosten in den Jahren 2014 bis
2018 geltend.
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DIE FOLGEN

Das Kammergericht gab der Klägerin
Recht. Seiner Ansicht nach ist die streitige
Klausel wegenVerstoßes gegen das in For-
mularverträgen einzuhaltende Transpa-
renzgebot unwirksam.DieKosten fürHin-
weis- und Werbebeschilderung „außer-
halb des Einkaufzentrums“ sollten auf die
Mieterin umgelegt werden, ohne dass das
Gebiet „außerhalb des Einkaufszentrums“
näher bestimmt oder räumlich begrenzt
wurde. Somit wäre vorliegend eine Ausle-
gung der Klausel dahingehend denkbar,
dass auch Kosten für eine Beschilderung

in ganz Berlin oder im gesamten Bundes-
gebiet von der Klausel erfasst sind, deren
Höhe für die Mieterin nicht abschätzbar
wären. Aufgrund der Unwirksamkeit der
Klausel verbleibt es hinsichtlich der Kos-
ten fürHinweis- undWerbebeschilderung
bei der gesetzlichen Lastentragung,
wonach der Vermieter nicht wirksam
umgelegte Kosten zu tragen hat, sodass
die bereits gezahlten Nebenkosten an die
Mieterin zurückzuzahlen sind.
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WAS IST ZU TUN?

Nach dem gesetzlichen Leitbild des Miet-
vertrags zahlt der Mieter zunächst nur
die vereinbarte Kaltmiete. Die Über-
nahme von Betriebs- und Nebenkosten,
die in Gewerbemietverträgen weitgehend
üblich ist, muss ausdrücklich vereinbart
werden. Dies ist sowohl in individual-
vertraglichen Mietverträgen als auch in
Vermieter-AGB grundsätzlich wirksam
möglich. In Vermieter-AGB unterliegen
die Abreden den strengen AGB-recht-
lichen Anforderungen. Die Umlagever-

einbarung muss unter anderen dem
Transparenzgebot genügen: Die Abrede
hat inhaltlich bestimmt oder zumindest
ausreichend bestimmbar zu sein; der
Mieter muss die zusätzlichen Neben-
kosten grob abschätzen können. Bei der
Formulierung von Nebenkostenabreden
ist es empfehlenswert, Begriffe wie den
Mietgegenstand und die von Instandhal-
tung und Instandsetzung oder Erneue-
rung umfassten Maßnahmen zu definie-
ren. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt Gerrit
Krupp von Lenz und

Johlen
Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Umweltverbände
haben auch dann ein Rechtsschutzbedürfnis
in der Normenkontrolle, wenn der
angefochtene Bebauungsplan bereits
umgesetzt ist.

BVerwG, Urteil vom 24. Januar 2023,
Az. 4 CN 8.21

Für Umweltverbände gelten
niedrigere Klagehürden
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DER FALL

Die Gemeinde hat in einem Bebauungs-
plan ein Sondergebiet für eine Therme/
Freizeitbad mit Eissporthalle festgesetzt.
Eine anerkannte Umweltvereinigung (§ 3
UmwRG) greift den Bebauungsplan im
Wege der Normenkontrolle an. Die Fest-
setzungen des Bebauungsplans werden
durch eine zwischenzeitlich bestandskräf-
tige Baugenehmigung voll ausgefüllt. Die

Vorinstanz hat deshalb das Rechtsschutz-
bedürfnis verneint; die Antragstellerin
könne durch die Normenkontrolle ihre
Rechtsposition nicht mehr verbessern.
Das Bundesverwaltungsgericht sah dies
anders. Die Argumentation der Vor-
instanz entspreche der Rechtsprechung
für private Normenkontrollkläger. Ver-
bände seien hingegen altruistisch tätig.
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DIE FOLGEN

Das Gericht betont die besondere Rolle
der Umweltvereinigungen im deutschen
Prozessrecht. An ihr Rechtsschutzbedürf-
nis sind im Rahmen der Normenkontrolle
keine hohen Anforderungen zu stellen. Es
kommt nicht darauf an, ob sie ihre eigene
Rechtsstellung verbessern können, son-
dern darauf, ob noch Verbesserungen
zum Schutz der Umwelt erreichbar sind.
Dies ist auch dann noch möglich, wenn
ein bereits vollständig umgesetzter
Bebauungsplan für unwirksam erklärt
wird. Auch dann sei nicht ausgeschlossen,

dass sich die Gemeinde im Wege der
Neuplanung für eine umweltschonendere
Planung entscheidet. Für anerkannte
Umweltvereinigungen ist nach dem Urteil
nunmehr klar, dass an das Rechtschutz-
bedürfnis dieser Vereinigungen geringere
Anforderungen zu stellen sind. Zudem
hatte das Bundesverwaltungsgericht
schon 2020 entschieden, dass die Klage-
begründungsfrist von zehn Wochen
gemäß § 6 UmwRG nicht für das Normen-
kontrollverfahren gilt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Anerkannte Umweltverbände haben in
Normenkontrollverfahren erhebliche
Spielräume. Allerdings ist die Normen-
kontrolle bei Bebauungsplänen (Anlage 5
zum UVPG gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 Nr. 1
UmwRG) nur begründet, wenn der B-Plan
gegen entscheidungserhebliche umwelt-
bezogene Rechtsvorschriften verstößt und
die satzungsgemäßen Ziele der Vereini-
gungberührt. FürBebauungspläne gemäß
§ 2 Abs. 6 Nr. 3 i.V.m. Anlage 1 zum UVPG
reicht hingegen nach § 2 Abs. 4 S. 1 Nr. 2

UmwRG jeder andere für die Entschei-
dung bedeutsame Rechtsverstoß, wenn
die Belange der von der Vereinigung ver-
folgten Ziele berührt sind. Gemeinden
und Investoren sind gut beraten im Blick
zu behalten, dass nicht nur unmittelbar
durch den Bebauungsplan betroffene
Nachbarn gegen den Plan vorgehen kön-
nen, sondern auch Umweltvereinigungen
erhebliche Möglichkeiten offenstehen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Andreas Gerstmeier

von Dornbach
Quelle: Dornbach

WEG-Recht. Eine Vergemeinschaftung von
Ansprüchen nach Inkrafttreten des WEMoG
ist mangels gekorener Ausübungsbefugnis
der WEG nicht mehr möglich.

OLG Nürnberg, Urteil vom 30. März 2022,
Az. 2 U 2777/21

WEG können Ansprüche nicht
mehr vergemeinschaften
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DER FALL

Die klagende Wohnungseigentümerge-
meinschaft (WEG) verlangt vomBauträger
unter anderemeinenKostenvorschuss zur
Mängelbeseitigung am Gemeinschaftsei-
gentum. Sie beruft sich auf eine Ermächti-
gung kraft Beschlusses der Eigentümer-
versammlung vom Oktober 2018. Die
Klage wird in der ersten Instanz mit der
Begründung abgewiesen, die Klägerin sei

nicht prozessführungsbefugt, der
zugrunde liegende Ermächtigungsbe-
schluss sei inhaltlich unbestimmt und
unwirksam. In der Berufung legt die WEG
einen weiteren Ermächtigungsbeschluss
vom Sommer 2021 vor sowie eine Abtre-
tung der Ansprüche von Eigentümern auf
mangelfreie Errichtung des Gemein-
schaftseigentums.
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DIE FOLGEN

Das OLG hob das erstinstanzliche Urteil
auf und verwies die Sache zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung zurück. Das
OLG merkte an, dass wirksam auf der
Grundlage von § 10 Abs. 6 Satz 3 Alt. 2
WEG (a.F., alte Fassung) zustande gekom-
meneBeschlüsseweiterhinGeltung bean-
spruchen, auchwenndas am1.Dezember
2020 in Kraft getretene Wohnungseigen-
tumsmodernisierungsgesetz (WEMoG)
für die Anwendung von § 9a Abs. 2 WEG
keine Übergangsvorschrift enthält. Inso-
weit bleibt es bei demallgemeinenGrund-

satz, dass für die Wirksamkeit eines
Rechtsgeschäfts die bei seinem Abschluss
geltendenRegeln undUmständemaßgeb-
lich sind, nachdem von den Parteien
schließlich auch nur die zu der Zeit beste-
henden Wirksamkeitshindernisse be-
achtet werden können. Die Prozessfüh-
rungsbefugnis kanndagegennicht auf den
Ermächtigungsbeschluss von 2021
gestützt werden.Weiter hielt das OLG fest,
dass die Klägerin ohne weiteres prozess-
führungsbefugt ist, soweit es um Abtre-
tungen vertraglicher Ansprüchen geht.
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WAS IST ZU TUN?

Für die Vergangenheit gilt, dass
Beschlüsse der Eigentümerversammlung,
die vor dem1.Dezember 2020 – unddamit
nach altem Recht – gefasst wurden und
eine Vergemeinschaftung von Rechten
der Wohnungseigentümer vorsahen,
wirksam bleiben. Vorausgesetzt, sie sind
wirksam zustande gekommen. Für die
Zukunft gilt aufgrund der Gesetzesände-
rung von Dezember 2020 (WEMoG) mit
Blick auf § 9a Abs. 2 WEG allerdings, dass
WEG nunmehr keine Entscheidungs-

kompetenz mehr über die Vergemein-
schaftung an eigentlich den Wohnungs-
eigentümern zustehenden Rechten haben
und ein entsprechender Beschluss die
WEG nicht zur Prozessführung befugt.
Es besteht aber die Möglichkeit für
einzelne Wohnungseigentümer, bei
Mängel am Gemeinschaftseigentum
bestehende Rechte an die Gemeinschaft
abzutreten und zwar auch dann, wenn
diese die Ansprüche an sich gezogen
hat. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt Prof. Dr.
Heiko Fuchs von
Kapellmann und

Partner
Quelle: Kapellmann, Urheber: Jochens Rolfes

Baurecht. Die Bezeichnung
„voraussichtlich“ im Bauauftrag
beschreibt keinen klaren Termin
für den Beginn der Ausführungsarbeiten.

OLG Hamburg, Urteil vom 23. Februar 2023,
Az. 4 U 54/22

„Voraussichtlich“ ist kein
eindeutiger Starttermin
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DER FALL

Der Generalunternehmer beauftragt
einen Fliesenleger mit Bodenbelagsarbei-
ten und leistet für das erforderliche Mate-
rial eine Vorauszahlung von 60.000 Euro.
Im Vertrag ist für den Leistungsbeginn
„voraussichtlich 1.4.2020“ angegeben.
Vereinbart ist eine Besetzung der Bau-
stelle mit vier bis zehn Mitarbeitern und
die Geltung der VOB/B. Am 9. April ruft

der Generalunternehmer die Leistungen
ab. Nach weiterer E-Mail-Korrespondenz
setzt er am 5. Mai unter Kündigungs-
androhung eineNachfrist für denFolgetag
um 13 Uhr. Vor Fristablauf erscheint ein
Mitarbeiter eines Nachunternehmers des
Nachunternehmers in Gartenschuhen
und ohne Kenntnis von Einzelheiten des
Auftrags auf der Baustelle.
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DIE FOLGEN

Der Generalunternehmer kündigt am
7.Mai den Vertrag nach § 5 Abs. 4 iVm. § 8
Abs. 3 VOB/B aus wichtigem Grund und
verlangt die Vorauszahlung zurück. Mit
Erfolg! Zwar ist am 1. April noch kein Ver-
zugmit dem Leistungsbeginn eingetreten,
da dieser Termin nicht verbindlich verein-
bart wurde. Haben die Parteien eines
VOB/B-Vertrags aber keinen verbindli-
chen Termin für den Beginn der Arbeiten
festgelegt, muss der Nachunternehmer
gemäß§5Abs. 2 Satz 2VOB/B zwölfWerk-
tage nach Abruf der Leistungen und damit

nach Aufforderung seitens des Auftragge-
bers anfangen. Das war im entschiedenen
Fall am 24. April. Da der Nachunterneh-
mer den zugesagten Mindestpersonalein-
satz von vier Mitarbeitern nicht gewähr-
leistete, kommt es auf die streitige Frage,
ob die erschienene Arbeitskraft leistungs-
bereit war, nicht an. Der Bezeichnung
„voraussichtlich“ fehlt es an der für eine
Vertragsfrist erforderlichen Eindeutigkeit.
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WAS IST ZU TUN?

Für Einzelgewerke oder Nachunterneh-
merverträge werden häufig „ca.“ oder
„voraussichtliche“ Termine oder Fristen
vereinbart. Dies soll eventuellen Störun-
gen indenVorgewerkenRechnung tragen.
Die VOB/B ermöglicht es dem Auftragge-
ber dennoch, einen rechtlich verbindli-
chen Beginntermin herbeizuführen.
Beachtet der Auftragnehmer nach Abruf
die Frist von zwölf Werktagen nicht, kann
der Auftraggeber zur Kündigung berech-
tigt sein. Der BGH hat allerdings die Kün-

digungsregelungen der VOB/B bei Män-
geln vor Abnahme für AGB-widrig und
unwirksam erklärt, da nach dem gesetzli-
chen Leitbild in § 648a BGB eine Abwä-
gung im Einzelfall und eine Unzumutbar-
keit der Vertragsfortsetzung bis zur Fertig-
stellung erforderlich ist. Diese können auf
die Verzugskündigung übertragen wer-
den, sodass geringfügige Überschreitun-
gen des Beginntermins im Einzelfall eine
Kündigung nicht rechtfertigen dürften.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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